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I. Zum Inhalt des Gesetzes

Die von Menschen verursachte Klimaänderung und ihre Folgen gefährden 
weltweit unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Es ist daher erforderlich, die 
Treibhausgasemissionen aus menschlichen Aktivitäten schnellstmöglich und 
nachhaltig zu verringern.

Das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 
ist ein am 11. Dezember 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) mit dem Ziel 
des Klimaschutzes. Das am 16. Februar 2005 in Kraft getretene Abkommen legt 
erstmals völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von 
Treibhausgasen in den Industrieländern fest, welche die hauptsächliche Ursache 
der globalen Erwärmung sind. 

Mit der Annahme der Entscheidung 1/CMP.8 zur Änderung des Protokolls von 
Kyoto am 8. Dezember 2012 in Doha hat die achte, als Tagung der Vertrags-
parteien des Protokolls von Kyoto dienende Konferenz der Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen die 
verbindlichen, quantitativen Zielvorgaben sowie die flexiblen Umsetzungs-
instrumente des Protokolls von Kyoto für die Reduktion von klimaschädlichen 
Treibhausgasen für den Zeitraum ab dem Jahr 2013 bis zum Jahr 2020 verlän-
gert. Diese Entscheidung schafft damit die völkerrechtlichen Voraussetzungen 
für die fortgesetzte weltweite Reduktion der Treibhausgasemissionen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Klimarahmenkonvention_der_Vereinten_Nationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
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II. Zum Gang der Beratungen

Der Bundesrat hat zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf in seiner 927. Sitzung 
.am 7 November 2014 beschlossen, keine Einwendungen zu erheben (vgl. BR-

Drucksache 439/14 - Beschluss -).

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz in seiner 76. Sitzung am 18. Dezember
2014 auf Grund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit - BT-Drucksache 18/3582 - in un-
veränderter Fassung angenommen.

III. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss 
nicht anzurufen.
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